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Verkaufs- und Lieferbedingungen (VLB) 
 

§ 1 Geltung der Bedingungen 
 

1. Angebote, Lieferungen und Leistungen des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese VLB gelten daher auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Sie gelten 
mit der Annahme des Angebotes, spätestens aber mit der Entgegennahme der Ware oder 
Leistungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine VLB wird 
hiermit widersprochen. 

 
2. Abweichungen von diesen VLB sind nur wirksam, wenn der Verkäufer sie schriftlich bestätigt.  

 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 

 
1. Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und 

sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen 
Bestätigung durch den Verkäufer. Dasselbe gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder 
Nebenabreden. 
 

§ 3 Preise 
 

1. Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinem Angebot enthaltenen 
Preise 30 Arbeitstage oder 6 Wochen gebunden.  

2. Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zuzüglich der 
jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden 
gesondert berechnet. 
 

§ 4 Liefer- und Leistungszeit 
 
1. Die vom Verkäufer genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht schriftlich 

ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. 
2. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die 

dem Verkäufer die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören 
auch nachträglich eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streiks, 
Aussperrung, usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten 
eintreten - hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu 
vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der 
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch 
nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.  

3. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener 
Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag 
zurückzutreten. 

4. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt. 
 
 
 
 

 
§ 5 Gefahrübergang 

 
1. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende 

Person übergeben ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Falls der 
Versand ohne Verschulden des Verkäufers unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der 
Versandbereitschaft auf den Käufer über. 

 
§ 6 Gewährleistung 

 
1. Der Verkäufer gewährleistet, entsprechend der Vorgabe des Käufers oder der vereinbarten 

Spezifikation, dass die gelieferte Ware frei von Fabrikations- und Materialmängeln ist. Die 
Garantieleistung beschränkt sich auf kostenfreien Ersatz von Teilen mit Fabrikations- und 
Materialfehlern. 

 
§ 7 Haftungsbeschränkungen 

 
1. Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, positiver Forderungsverletzung, aus 

Verschulden bei Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den 
Verkäufer als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit 
nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. 

 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 

 
1. Die gelieferten Waren bleiben von der Auftragserteilung bis zur vollständigen Bezahlung 

Eigentum des Verkäufers  (Vorbehaltsware). 
2. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers 

hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen. 
 

§ 9 Zahlung 
 

1. Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers 30 Tage nach 
Rechnungsstellung zahlbar. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung 
gewährt der Verkäufer 2% Skonto. 

2. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im 
Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. 

3. Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem Zeitpunkt des Verzuges ab 
Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene 
Kontokorrentkredite zu berechnen. 

4. Die Zahlungsziele bei Werkzeugen betragen, wenn nichts anderes vereinbart wurde: 
- 40% bei Auftragserteilung 
- 30% nach Musterung 
- 30% nach Freigabe sofort fällig 

 
§ 10 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 

 
1. Für die Verkaufs- und Lieferbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen 

Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
2. Soweit gesetzlich zulässig, ist Luckenwalde ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem 

Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. 
3. Sollte eine Bestimmung in diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen oder eine Bestimmung im 

Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.  


